
288 Spanien.

Vermoge der Concordaten Carls v. 1524
und Ferdinands vr. 1758. vergiebt der Konig
bie Er und Bißthumer. Die Stifter wah
len großtentheils ihre Vorgesetzten selbst. Der
Pabst hat nur 12 lleinere Pfrunden zu verge
ben. SiN europaische Fama Theas9 S6.
In Castilien sind; reiche geistliche Ritteror

den. Der Konig ist von allen erblicher Groß
meister und vergiebt die Commenden Die
Ritter konnen heyrathen. Sie sind: der Or
den von Sansjago gest. (161. hat uber 2 Mill.
Real. d, V. Einkunfte; von Alcantara gest.
1t 56. hat uber 1 Mill. Einkunfte; von Ca
latrava gest. 1158. hat uber Mill. Einkunfte.
In Arragonien ist aus dem aufgehobenen Tem
pelherrn Orden der Orden von Montesa ge
stistet der z0 MRi d. VeEinkunfte hat.
Noch großre Einkunfte hat in Spanien der Mal
theser Orden die uber Mill, betragen. S.
Schlozers Briefw. St. 12. S. 185.

Vierter Abschnitt.
Gelehrte Verfassung.

5. 17.

Gelehr Die spanische Nation ist wenig aufgeklart
santen. und die Kunste und Wissen schaften werden

weder haufig noch auf die rechte Art getrieben.
Spanien hat einzeln sehr geschickte und be

rahmte Gelehrte hervorgebracht, aber die Na


